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Normalerweise ist das Halbjahreszeugnis kein Verwaltungsakt, und somit können sich Eltern
zwar bei der Lehrkraft beschweren, aber klagen können sie nicht. Das gilt zumindest für 5-9.
Es kann allerdings sein, dass das in der 10. Klasse anders gehabt wird. Hier steht zum Beispiel,
dass es sich bei dem Halbjahreszeugnis in 10 sehr wohl um einen Verwaltungsakt handelt... Ich
weiß allerdings nicht, obdasfür alle Schulformen gilt.

1https://www.lehrerforen.de/thread/40204-halbjahresinformation/?postID=358816#post358816
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